
B E S C H L U S S V O R L A G E öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister Nr.:069/2024
Federführendes 
Amt:

Amt für Stadt- und 
Verkehrsplanung

Stadtrat
Verfasser: Herr Zagrodnik

 Datum:01.08.2024

Gegenstand der Vorlage: 
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Wernigerode einschließlich der Ortsteile 
Reddeber, Minsleben, Silstedt, Benzingerode und Schierke

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Kommunale Wärmeplanung unter Einsatz einer 100%igen 
Förderung durch einen externen Dienstleister erstellen zu lassen.
                                                                 
Beschlussempfehlung/Beschlussergebnis:

Sitzung am /     Gremium
 

Ein-   
stimmig

Ja Nein Ent-
haltung

19.08.2024 Bau- und Umweltausschuss

05.09.2024 Stadtrat Wernigerode

Art der Aufgabe:

Freiwillige Aufgabe X Pflichtaufgabe

Finanzielle Auswirkungen:

Buchungsstelle/Maßnahmen-Nr.:

keine finanziellen Auswirkungen EUR

X Gesamteinnahmen* in Höhe von:  max. 164.000 EUR

X Gesamtausgaben* in Höhe von:
*Bei unbefristeten/lfd. Angelegenheiten ist die Jahresangabe erforderlich!

 max. 164.000 EUR

Mittel stehen im laufenden HH zur Verfügung

keine einmalige Laufende Folgekosten/-leistungen i.H.v. EUR/Jahr
(Auswirkungen i.d. Folgejahren einschätzen, ggf. detaillierte in Anlage)
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Nachhaltigkeitseinschätzung nach dem Augsburger Modell:
Bei der Anwendung der Nachhaltigkeitseinschätzung handelt es sich um eine Übergangslösung, die als Lernprozess zu 
verstehen ist, bis mit dem Stadtentwicklungskonzept eigene Wernigeröder Leitlinien genutzt werden können.
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Ökologische Zukunftsfähigkeit Bitte ein „x“ 
eintragen

Wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Bitte ein „x“ 
eintragen

Ö1. Klima schützen X W1. Wernigerode als Wirtschaftsstandort 
stärken

X

Ö2. Energie- und Materialeffizienz verbessern X W2. Leben und Arbeiten verknüpfen X

Ö3. Biologische Vielfalt erhalten und 
entwickeln

X W3. Soziales und ökologisches
Wirtschaften fördern

X

Ö4. Natürliche Lebensgrundlagen
bewahren

X W4. Finanzen nachhaltig generieren und 
einsetzen

X

Ö5. Ökologisch mobil sein für alle
ermöglichen

X W5. Flächen und Bebauung nachhaltig 
entwickeln und gestalten

X

Soziale Zukunftsfähigkeit Kulturelle Zukunftsfähigkeit

S1. Gesundes Leben ermöglichen X K1. Wernigerode als selbstbewusste
Mittelstadt begreifen

X

S2. Bildung ganzheitlich leben X K2. Werte reflektieren und vermitteln X

S3. Sicher leben - Risiken minimieren X K3. Vielfalt leben X

S4. Allen die Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglichen

X K4. Beteiligung und bürgerschaftliches 
Engagement stärken und weiterentwickeln

X

S5. Sozialen Ausgleich schaffen X K5. Kunst und Kultur wertschätzen X

                                                                  
Begründung:
Mit Einführung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) des Bundes werden alle Kommunen des Landes 
dazu verpflichtet, eine Form der kommunalen Wärmeplanung, abhängig von der Größe der Kommune, 
spätestens bis zum 30.06.2028 durchzuführen. Das Ziel der Wärmeplanung besteht darin, ein 
Strategiepapier zu entwickeln, welches ausgehend von der aktuellen Ausgangslage der 
Wärmeversorgung in der Kommune einen Weg skizziert, wie über die Zwischenziele 2030, 2035 und 
2040 eine klimaneutrale, nachhaltige Wärmeversorgung entstehen kann.

Mit der Wärmeplanung wird der zukünftige Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und eine Strategie 
zur Umstellung auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung erarbeitet. Dazu gehören neben einer 
Bestandsanalyse unter anderem auch eine Energie- und Treibhausgasbilanz oder die Ermittlung von 
Energieeinsparpotenzialen. Die kommunale Wärmeplanung ist unmittelbar nicht verbindlich, jedoch als 
wichtige Hilfestellung für Kommunen zum Erreichen der oben dargestellten Ziele zu verstehen.

Die vier Elemente eines kommunalen Wärmeplans sind:
1. Bestandsanalyse: Systematische und qualifizierte Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs oder -
verbrauchs (Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme) und der daraus resultierenden 
Treibhausgasemissionen, einschließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den 
Baualtersklassen, sowie die aktuelle Versorgungsstruktur. 

2. Potenzialanalyse: In der Gemeinde vorhandene Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch 
Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz und zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus Erneuerbaren 
Energien und Abwärme. 

3. Zielszenario: Ein klimaneutrales Szenario für das Jahr 2045 mit Ausweisung individueller 
Meilensteine für die Jahre 2030, 2035 und 2040 zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs und 
einer flächendeckenden Darstellung der Versorgungsstruktur. Wesentliches Element des Zielszenarios 
ist eine möglichst hochaufgelöste kartografische Darstellung mit einer Zonierung, die mindestens 
zwischen leitungsgebundener und dezentraler Wärmeversorgung differenziert. 
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4. Wärmewendestrategie: Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärmeplan mögliche 
Handlungsstrategien und Maßnahmen entwickelt.

Da die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung mit einem hohen finanziellen Aufwand für die 
Kommunen verbunden ist, wurden seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz über 
die Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 
(KRL) Fördermittel für die Erstellung kommunaler Wärmepläne bereitgestellt. Mit dem neuen 
Förderschwerpunkt „Kommunale Wärmeplanung“ wurde die Erstellung der Wärmepläne durch 
fachkundige externe Dienstleister unterstützt. Bis zum 31. Dezember 2023 konnten Kommunen bis zu 
90 Prozent Förderung erhalten. Für finanzschwache Antragsteller und solche aus Braunkohlegebieten 
waren sogar bis zu 100 Prozent Förderung möglich. Bei einer Antragstellung ab dem 1. Januar 2024 
betrug der Zuschuss 60 Prozent der sogenannten förderfähigen Gesamtausgaben, für finanzschwache 
Kommunen waren es dann 80 Prozent.

Aus diesem Grund wurde durch die Stadt Wernigerode am 23.10.2023 ein Antrag Gewährung einer 
Bundeszuwendung für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gestellt. Aufgrund der 
Antragstellung im Jahr 2023 sowie der nachgewiesenen Finanzschwäche der Stadt wurde eine 
Förderquote von 100% beantragt. Die beantragten Gesamtmittel betragen 164.000 €.

Der avisierte Projektzeitraum beläuft sich auf ein Jahr: vom 01.10.2024 bis 30.09.2025.                                                                 

Kascha
Oberbürgermeister                                                                  


